
Textliche Festsetzungen
1. Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB je angefangene 350 qm Bau-

grundstück eine Wohneinheit eine Wohneinheit zulässig.

2. Die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gemäß § 19 [4] BauNVO ist im allgemei-
nen Wohngebiet (WA) um bis zu 30% zulässig.

3. Im allgemeinen Wohngebiet gilt gemäß § 22 [2] BauNVO die abweichende Bauweise. Es sind Ge-
bäudelängen bis maximal 20 m zulässig. Die Abstände der baulichen Anlagen untereinander regeln
sich entsprechend der offenen Bauweise.

4. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und der angrenzenden
öffentlichen Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gemäß § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig.

Anlage 2 zu Vorlage 2004/139


	Textliche Festsetzungen

